
Ansuchen für einen Schulbesuch im Ausland 
eines nicht schulpflichtigen Kindes 

Angaben zur Schülerin / zum Schüler: 

Zu- und Vorname:  

Klasse:  Schuljahr: 

 geplant (Bitte genaues Datum angeben). 

Geb. Datum: 

Der Schulbesuch im Ausland ist für das Schuljahr: 

In der Zeit von     bis  

Gesetzliche Grundlage: 

Gemäß §25 Abs. 9 SchUG berechtigt ein nachgewiesener mindestens fünfmonatiger Schulbesuch im Ausland zum 

Aufstieg in die nächsthöhere Schulstufe. Nach Möglichkeit sollte dieser maximal 14 Tage vor dem Schulschluss in 

St. Ursula enden. 

Angaben zur Schule im Ausland: 

Name der Schule:  

Adresse:  

E-Mail Adresse:

Es handelt sich um eine   private  Schule. 

Die Teilnahme erfolgt auf der 

 öffentliche /     

Wir bitten Sie, folgende Beilagen in Kopie anzuschließen bzw. nachzureichen: 

   Anmeldung an der ausländischen Schule 

    Stundentafel der ausländischen Schule 

Nach der Rückkehr ist eine Bestätigung über den Schulbesuch im Ausland mit genauem Datum abzugeben. Wenn 

möglich, sollten auch die besuchten Gegenstände inklusive Stundenanzahl angegeben sein. 

Datum: Unterschrift Schüler/in: 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: 

Bestätigung der Direktion:

Datum: Unterschrift der Direktorin:

Schulstufe

Franz-Asenbauer-Gasse 49, 1230 Wien  •  Tel. +43 1 888 21 25-26  
www.st-ursula-wien.at
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